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Zustellungen werden nur an den
/die Bevollmächtigte(n) erbeten!

wird hiermit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt

RA-Allgemein 2019

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und
    Zurücknahme von Widerklagen;

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Verein-
    barungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten-
    und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
    einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach
    § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit
    ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur
    Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von
    Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbe-
    sondere auch für das Betragsverfahren;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art
    (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr-
    zeughalter und deren Versicherer);

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegen-
    nahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der
    oben unter "wegen..." genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-,
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis,
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und
Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen
Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

(Datum, Unterschrift)

VOLLMACHT

(Kanzleistempel)

21481 Lauenburg
Am Schüsselteich 9
Meissner, Burian, Fey
Rechtsanwälte

04153/5959-0
04153/5959-9

27.11.2019 ,

Tel.:
Fax:

Der Kanzlei wird zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung des Mandates gemäß dem auf der Rückseite abgedruckten
Hinweisblatt "Hinweisblatt zur Speicherung der Daten" - dessen Inhalt mit Unterzeichnung der Vollmacht zur Kenntnis
genommen wird - gestattet, personenbezogene Daten per Computer zu speichern. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben, soweit nicht gesetzliche Vorgaben hierzu verpflichten. Die anwaltliche Geheimhaltungs- und
Schweigepflicht bleibt uneingeschränkt gewahrt.



Hinweispflicht zur Speicherung der Daten
(Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten der betroffenen Person (Art. 13 der EU-DSGVO)

ANGABEN ZUM VERANTWORTLICHEN

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO Rechtsanwalts- und Notarkanzlei
Meissner,  Burian, Fey

Am Schüsselteich 9
21481 Lauenburg

Tel.  (04153) 59 59 - 0
Fax: (04153) 59 59 - 9
info@meissner-recht.de

ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE

Zweck der Verarbeitung Interessenwahrnehmung in anwaltlichen Bereichen

Rechtsgrundlage Einwilligung des Mandanten

DATENKATEGORIEN, BETROFFENE PERSONENGRUPPEN, EMPFÄNGER, AUSLAND

Datenkategorien Stammdaten (Name, Adresse) und
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail)

Betroffene Personengruppen Mandanten

Emfänger Verfahrensbeteiligte

Ausland Es findet keine Übersendung der Daten in Länder
außerhalb der EU statt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dauer der Speicherung Bis auf Widerruf des Betroffenen

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre betroffenen
Rechte gegenüber dem Verantwortlichen
wahrzunehmen.

Recht auf Widerruf Sie können jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen.
Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an:
info@meissner-recht.de

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde Sie haben das Recht, jederzeit eine Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Mögliche Folgen der Nicht-Einwilligung/Widerruf Ihre Daten werden bei uns gelöscht.

mailto:info@meissner-recht.de
mailto:info@meissner-recht.de

	

